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5 5 3 . Bundesgesetz vom 23. September 1986
über die Anwendung der Wahlwerbungsko-
stenbeschränkung gemäß dem Parteiengesetz

auf die Nationalratswahlen 1986

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Der Artikel III des Parteiengesetzes, BGBl.
Nr. 404/1975, ist bei den Nationalratswahlen 1986
sinngemäß anzuwenden.

Artikel II

Der Artikel IV des Parteiengesetzes, BGBl.
Nr. 404/1975, ist bei den Nationalratswahlen 1986
auf die Wahlwerbungskosten jener politischen Par-
teien, die bei den Nationalratswahlen 1983 Man-
date erzielt haben, mit der Maßgabe anzuwenden,
daß die Frist gemäß § 14, 1. Satz, fünf Wochen und
jene gemäß § 14, letzter Satz, vier Wochen beträgt.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist,
soweit sie nicht der Bundesregierung obliegt, der
Bundesminister für Inneres betraut.

Waldheim

Vranitzky

554 . Bundesgesetz vom 1. Oktober 1986, mit
dem das Strafvollzugsanpassungsgesetz geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Im Art. III Abs. 1 des Strafvollzugsanpassungsge-
setzes, BGBl. Nr. 424/1974, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 455/1984 tritt an die
Stelle des Ausdrucks „31. Dezember 1986" der
Ausdruck „31. Dezember 1987".

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1987
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist nach Maßgabe des Art. VII Z 2 des Strafvoll-
zugsanpassungsgesetzes der Bundesminister für
Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky

555 . Bundesgesetz vom 2. Oktober 1986, mit
dem das Fremdenpolizeigesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Fremdenpolizeigesetz, BGBl. Nr. 75/1954,
wird wie folgt geändert:
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1. § 3 lautet:

„§ 3. (1) Gegen Fremde, deren Aufenthalt im
Bundesgebiet die öffentliche Ruhe, Ordnung oder
Sicherheit gefährdet oder anderen öffentlichen
Interessen zuwiderläuft, kann ein Aufenthaltsver-
bot erlassen werden.

(2) Insbesondere kann ein Aufenthaltsverbot
gegen Fremde erlassen werden,

a) die von einer inländischen Verwaltungsbe-
hörde wegen schwerwiegender oder wieder-
holter Übertretungen rechtskräftig bestraft
worden sind;

b) die von einem in- oder ausländischen Gericht
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder zu einer Geldstrafe von mehr
als 180 Tagessätzen oder die wegen auf der
gleichen schädlichen Neigung beruhender
strafbarer Handlungen wiederholt rechts-
kräftig verurteilt worden sind;

c) die wegen Finanzvergehen, mit Ausnahme
einer Finanzordnungswidrigkeit, oder wegen
Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche
Vorschriften rechtskräftig bestraft worden
sind;

d) die sich gegen die Republik Österreich und
ihre Einrichtungen betätigt oder eine solche
Tätigkeit unterstützt oder gefördert haben;

e) die den Besitz oder den redlichen Erwerb der
Mittel zu ihrem Unterhalt nicht nachzuwei-
sen vermögen;

f) die im Bundesgebiet verbotene Unzucht
betrieben oder diese unterstützt haben;

g) die gegenüber einer österreichischen Behörde
oder ihren Organen zum Zwecke der Täu-
schung unrichtige Angaben über ihre Person
oder ihre persönlichen Verhältnisse gemacht
haben;

h) die an der rechtswidrigen Einreise von Frem-
den in das Bundesgebiet, dem rechtswidrigen
Aufenthalt in diesem oder an der rechtswidri-
gen Ausreise aus dem Bundesgebiet mitge-
wirkt haben.

(3) Die Behörde hat bei Erlassung eines Aufent-
haltsverbotes die persönlichen Verhältnisse des
Fremden, insbesondere das Recht auf Achtung sei-
nes Privat- und Familienlebens, gegen die für die
Erlassung eines Aufenthaltsverbotes sprechenden
öffentlichen Interessen abzuwägen. Ein Eingriff in
dieses Recht ist nur zulässig, wenn dieser

a) zum Schutz der inneren oder äußeren Sicher-
heit der Republik Österreich,

b) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe
und Ordnung,

c) zum Schutz des wirtschaftlichen Wohles der
Republik Österreich,

d) zur Verhinderung von strafbaren Handlun-
gen,

e) zum Schutz der Gesundheit und der Moral
anderer, oder

f) zum Schutz der Rechte und Freiheiten ande-
rer

notwendig ist."

2. § 7 entfällt.

3. In § 9 entfallen die Worte „oder gegen die auf
Landesverweisung oder Abschaffung erkannt".

4. In § 12 entfallen die Worte „einer Landesver-
weisung oder Abschaffung".

5. In § 13 entfallen die Worte „oder mit gerichtli-
chem Urteil auf Landesverweisung oder Abschaf-
fung erkannt".

6. § 14 Abs. 2 lautet:

„(2) Wer einem Aufenthaltsverbot zuwider in
das Bundesgebiet zurückkehrt, obwohl er innerhalb
der letzten drei Jahre wegen der gleichen Tat von
der Verwaltungsbehörde bestraft worden ist, ist
vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen
zu bestrafen."

7. § 14 Abs. 3 entfällt.

8. § 16 entfällt.

9. In § 20 entfallen die Worte „und 16".

Artikel II

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember
1986 in Kraft.

2. Art. I Z 1 tritt mit 31. Dezember 1987 außer
Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung des Art. I Z 6 ist der Bun-
desminister für Justiz, mit der Vollziehung der
übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Inneres betraut.

Waldheim

Vranitzky

5 5 6 . Bundesgesetz vom 2. Oktober 1986, mit
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 479/1985, wird wie folgt geändert:

1. Im § 8 Abs. 2 tritt an die Stelle des Betrages
„1 100 S" der Betrag „1 200 S".

2. Im § 8 Abs. 3 tritt an die Stelle des Betrages
„1 100 S" der Betrag „1 200 S".

3. Im § 8 Abs. 4 tritt an die Stelle des Betrages
„1 350 S" der Betrag „1 450 S".
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4. Die §§ 32 bis 37 lauten:

„§ 32. (1) Aus Anlaß der Geburt eines Kindes
wird eine Geburtenbeihilfe gewährt.

(2) Die Geburtenbeihilfe beträgt für jedes
lebend- oder totgeborene Kind 2000 S. Die Gebur-
tenbeihilfe beträgt jedoch 5000 S für jedes Kind,
wenn sich die Mutter während der Schwanger-
schaft bestimmten ärztlichen Untersuchungen
unterzogen hat und das Kind die erste Lebenswo-
che vollendet hat und ärztlich untersucht wurde.

(3) Die Geburtenbeihilfe erhöht sich um 5000 S,
wenn das Kind das erste Lebensjahr, und weiters
um 3000 S, wenn das Kind das zweite Lebensjahr
vollendet hat und jeweils bestimmten ärztlichen
Untersuchungen unterzogen wurde.

(4) Aus Anlaß der Vollendung des vierten
Lebensjahres des Kindes wird eine Sonderzahlung
von 2000 S gewährt, wenn das Kind bestimmten
ärztlichen Untersuchungen unterzogen wurde.

(5) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Familie, Jugend und Konsumenten-
schutz durch Verordnung die Art, den Zeitpunkt
und den Umfang der ärztlichen Untersuchungen,
die nach den Abs. 2 bis 4 vorgesehen sind, zu
bestimmen und einen Mutter-Kind-Paß aufzule-
gen, in dem diese Untersuchungen festgehalten
sind. Bei der Bestimmung der Untersuchungen ist
auf den jeweiligen Stand der medizinischen
Erkenntnisse zur Sicherung der Gesundheit von
Mutter und Kind Bedacht zu nehmen, wobei fünf
Untersuchungen während der Schwangerschaft
und eine Untersuchung des Kindes für den ersten
Teil der Geburtenbeihilfe (Abs. 2), vier weitere
Untersuchungen des Kindes für den zweiten Teil
und eine Untersuchung des Kindes für den dritten
Teil der Geburtenbeihilfe (Abs. 3) vorzusehen sind.
Für die Erlangung der Sonderzahlung (Abs. 4) sind
zwei ärztliche Untersuchungen des Kindes vorzu-
sehen. In der Verordnung sind weitere Untersu-
chungen der Schwangeren (zB Ultraschalluntersu-
chungen) und des Kindes vorzusehen, deren
Durchführung jedoch keine Voraussetzung für die
Erlangung der erhöhten Geburtenbeihilfe ist. Für
den Nachweis der ärztlichen Untersuchungen hat
der Mutter-Kind-Paß entsprechende Vordrucke zu
enthalten.

§ 33. (1) Anspruch auf den ersten Teil der Ge-
burtenbeihilfe (§ 32 Abs. 2) hat die Mutter, wenn
sie oder das Kind die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzt und wenn sie im Bundesgebiet einen
Wohnsitz hat oder zu den im § 26 Abs. 3 der Bun-
desabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, genann-
ten Personen gehört. Die österreichische Staatsbür-
gerschaft der Mutter wird durch einen dreijährigen
ständigen Aufenthalt der Mutter im Bundesgebiet
unmittelbar vor der Geburt des Kindes ersetzt.

(2) Anspruch auf den zweiten und dritten Teil
der Geburtenbeihilfe (§ 32 Abs. 3) sowie auf die
Sonderzahlung (§ 32 Abs. 4) haben

a) die Mutter,
b) die Wahlmutter,
c) die Pflegemutter,
d) eine sonstige Person, bei der sich das Kind

ständig in unentgeltlicher Pflege befindet.
Der Anspruch einer in der obigen Aufzählung
genannten Person schließt den Anspruch der nach-
folgenden Personen aus.

(3) Eine im Abs. 2 genannte Person hat nur dann
Anspruch, wenn sie oder das Kind die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzt und wenn sie zu
dem maßgebenden Stichtag (Abs. 4) im Bundesge-
biet einen Wohnsitz hat oder zu den im § 26 Abs. 3
der Bundesabgabenordnung genannten Personen
gehört und wenn das Kind zum maßgebenden
Stichtag bei ihr haushaltszugehörig ist. Die öster-
reichische Staatsbürgerschaft der Mutter wird
durch einen dreijährigen ständigen Aufenthalt der
Mutter im Bundesgebiet unmittelbar vor der
Geburt des Kindes ersetzt.

(4) Maßgebender Stichtag (Abs. 3) für den zwei-
ten Teil der Geburtenbeihilfe ist der Tag, an dem
das Kind das erste Lebensjahr vollendet, für den
dritten Teil der Geburtenbeihilfe der Tag, an dem
das Kind das zweite Lebensjahr vollendet, und für
die Sonderzahlung der Tag, an dem das Kind das
vierte Lebensjahr vollendet.

(5) Das Kind hat Anspruch auf die Geburtenbei-
hilfe (§ 32 Abs. 2 und 3) und auf die Sonderzah-
lung (§ 32 Abs. 4), wenn

a) es die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzt,

b) sich ständig im Bundesgebiet aufhält oder zu
den im § 26 Abs. 3 der Bundesabgabenord-
nung genannten Personen gehört und

c) für das Kind keine andere Person Anspruch
auf die Gebürtenbeihilfe (die Sonderzahlung)
hat.

Die österreichische Staatsbürgerschaft des Kindes
wird durch die österreichische Staatsbürgerschaft
der Mutter oder durch einen dreijährigen ständigen
Aufenthalt der Mutter im Bundesgebiet unmittelbar
vor der Geburt des Kindes ersetzt.

§ 34. (1) Die Geburtenbeihilfe und die Sonder-
zahlung sind nur auf Antrag zu gewähren, wobei
für jeden Teil der Geburtenbeihilfe und für die
Sonderzahlung ein eigener Antrag erforderlich ist.
Der Antrag für den ersten Teil der Geburtenbei-
hilfe ist innerhalb einer Frist von zwei Jahren,
gerechnet ab der Geburt des Kindes, zu stellen; die
Anträge für den zweiten und dritten Teil der Ge-
burtenbeihilfe und für die Sonderzahlung sind
innerhalb einer Frist von zwei Jahren, jeweils
gerechnet ab dem maßgebenden Stichtag (§ 33
Abs. 4), zu stellen.
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(2) Die Anträge sind beim Wohnsitzfinanzamt
(§ 55 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) einzu-
bringen. Insoweit einem Antrag nicht vollinhaltlich
stattzugeben ist und in den Fällen des Abs. 4 ist ein
Bescheid zu erlassen.

(3) Nachzuweisen sind

a) die Geburt des Kindes durch die Geburtsbe-
stätigung (§ 33 Abs. 1 Z 1 der Personen-
standsverordnung, BGBl. Nr. 629/1983) oder
durch die Geburtsurkunde,

b) die Totgeburt durch die Sterbeurkunde,
c) die Vornahme der ärztlichen Untersuchun-

gen durch eine ärztliche Bestätigung.

(4) Die gemäß § 42 von der Leistung des Dienst-
geberbeitrages befreiten Dienstgeber sind verpflich-
tet, ihren Empfängern von Dienstbezügen sowie
von Ruhe- und Versorgungsgenüssen die Gebur-
tenbeihilfe und die Sonderzahlung auszuzahlen.
Über die Auszahlungsverpflichtung entscheidet das
nach Abs. 2 zuständige Finanzamt.

(5) Minderjährige, die das 15. Lebensjahr vollen-
det haben, bedürfen zur Geltendmachung des
Anspruches auf die Geburtenbeihilfe und auf die
Sonderzahlung und zur Empfangnahme der Ge-
burtenbeihilfe und der Sonderzahlung nicht der
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, solange
dem Finanzamt keine gegenteilige Anordnung des
gesetzlichen Vertreters bezüglich der Auszahlung
vorliegt.

§ 35. (1) Die im § 32 Abs. 5 vorgesehenen ärztli-
chen Untersuchungen sind von den Trägern der
gesetzlichen Krankenversicherung durchzuführen,
und zwar

a) bei Personen, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung pflichtversichert oder frei-
willig versichert sind, vom Träger dieser
Krankenversicherung, bei mehrfacher Kran-
kenversicherung von dem Versicherungsträ-
ger, der zuerst in Anspruch genommen wird;

b) bei Personen, für die als Angehörige ein
Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung besteht, von dem Versi-
cherungsträger, gegen den sich dieser Lei-
stungsanspruch richtet;

c) bei allen übrigen Personen von der nach dem
Wohnsitz zuständigen Gebietskrankenkasse.

(2) Für die Durchführung der Untersuchungen
kommen insbesondere Vertragsärzte, Einrichtun-
gen der Vertragsärzte oder sonstige Vertragspart-
ner, Schwangeren- oder- Mütterberatungsstellen
der Länder oder eigene Einrichtungen der Kran-
kenversicherungsträger in Betracht.

(3) Zwischen dem Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger und der Österrei-
chischen Ärztekammer mit Vollmacht und mit
Zustimmung der Ärztekammern in den Bundeslän-
dern ist ein Gesamtvertrag abzuschließen, der die
Durchführung der im § 32 Abs. 5 vorgesehenen

ärztlichen Untersuchungen und die Vergütung der
ärztlichen Leistungen regelt. Der Gesamtvertrag
bedarf nicht der Zustimmung der Träger der
gesetzlichen Krankenversicherung. Die Bestim-
mungen der §§ 338 bis 351 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, des § 181 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978,
des § 193 des Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setzes, BGBl. Nr. 560/1978, und des § 128 des
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 200/1967, gelten sinngemäß. Der
Gesamtvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der
Genehmigung des Bundesministers für Familie,
Jugend und Konsumentenschutz. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn die im Vertrag vorgese-
hene Vergütung der ärztlichen Leistungen, gemes-
sen an der Vergütung vergleichbarer Leistungen in
der gesetzlichen Krankenversicherung, unangemes-
sen ist.

(4) Die Kosten für die im § 32 Abs. 5 vorgesehe-
nen ärztlichen Untersuchungen sind für die im
Abs. 1 lit. c genannten Personen zur Gänze vom
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen;
für die übrigen Personen sind die Untersuchungs-
kosten zu zwei Drittel vom Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen und zu einem Drittel von den
Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung zu
tragen. Die vom Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen zu tragenden Kosten sind gegen Rechnungs-
legung dem Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger zu überweisen, welcher
die Aufteilung auf die einzelnen Träger der gesetz-
lichen Krankenversicherung vorzunehmen hat. Der
vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu lei-
stende Kostenersatz kann pauschaliert werden. Auf
den Kostenersatz können angemessene Vorschüsse
geleistet werden.

(5) Die im § 32 Abs. 5 vorgesehenen ärztlichen
Untersuchungen können bei den im § 2 Abs. 1 Z 2
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge-
setzes genannten Personen und deren Angehöri-
gen, für die Krankenfürsorge seitens einer Kran-
kenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen
Dienstgebers vorgesehen ist, auch von dieser durch-
geführt werden. Die Kosten für die Untersuchun-
gen werden den Krankenfürsorgeeinrichtungen zu
zwei Drittel vom Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen ersetzt, soweit sie die zwischen dem Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger und der Österreichischen Ärztekammer ver-
einbarten Untersuchungskosten nicht überschreiten
(Abs. 3). Der vom Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen zu leistende Kostenersatz kann pauschaliert
werden. Auf den Kostenersatz können angemes-
sene Vorschüsse geleistet werden.

(6) Die Kosten für den Mutter-Kind-Paß (§ 32
Abs. 5) sind vom Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen zu tragen.
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§ 36. Zu Unrecht bezogene Geburtenbeihilfe und
eine zu Unrecht bezogene Sonderzahlung sind
zurückzuzahlen.

§ 37. (1) Der Anspruch auf die Geburtenbeihilfe
und der Anspruch auf die Sonderzahlung sind nicht
pfändbar.

(2) Die Anträge auf Gewährung der Geburten-
beihilfe und der Sonderzahlung, die für die Erlan-
gung der Geburtenbeihilfe und der Sonderzahlung
erforderlichen Geburtsbestätigungen (§ 34 Abs. 3
lit. a) und die Bestätigungen über die ärztlichen
Untersuchungen sind von den Stempelgebühren
und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit."

5. § 39 Abs. 8 lautet:

„(8) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen sind die nach dem Unterhaltsvor-
schußgesetz 1985, BGBl. Nr. 451/1985, zu leisten-
den Vorschüsse auf den gesetzlichen Unterhalt zu
zahlen. Die Rückzahlungen für die Vorschüsse flie-
ßen dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen,
Sektion B, zu."

6. § 46 lautet:

„§ 46. (1) Der Bund, mit Ausnahme der von ihm
verwalteten Betriebe, Unternehmungen, Anstalten,
Stiftungen und Fonds, hat den Aufwand an Fami-
lienbeihilfen sowie an Geburtenbeihilfen und an
Sonderzahlungen für seine Empfänger von Dienst-
bezügen sowie von Ruhe- und Versorgungsgenüs-
sen aus eigenen Mitteln zu tragen. Der Bund hat
ferner den Aufwand an Familienbeihilfen aus eige-
nen Mitteln zu tragen für die Empfänger von Bezü-
gen aus der Kriegsopferversorgung, aus der Hee-
resversorgung und aus der Opferfürsorge.

(2) Die Länder und die Gemeinden, mit Aus-
nahme der von ihnen verwalteten Betriebe, Unter-
nehmungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds,
haben den Aufwand an Familienbeihilfen sowie an
Geburtenbeihilfen und an Sonderzahlungen für
ihre Empfänger von Dienstbezügen sowie von
Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus eigenen Mit-
teln zu tragen; die Gemeinden jedoch nur, wenn
ihre Einwohnerzahl 2000 übersteigt. Die Einwoh-
nerzahl der Gemeinden bestimmt sich nach dem
Ergebnis der jeweilig letzten Volkszählung. Dieses
Ergebnis wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag
der Volkszählung nächstfolgenden Kalenderjahres.

(3) Die gemeinnützigen Krankenanstalten (§16
des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957)
haben den Aufwand an Familienbeihilfen sowie an
Geburtenbeihilfen und an Sonderzahlungen für
ihre Empfänger von Dienstbezügen sowie von
Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus eigenen Mit-
teln zu tragen."

Artikel II

(1) Artikel I Z 1 bis 4 und 6 tritt mit 1. Jänner
1987 nach Maßgabe folgender Bestimmungen in
Kraft.

(2) Für die Erlangung des ersten Teiles der
erhöhten Geburtenbeihilfe genügt, wenn das Kind
vor dem 1. Oktober 1987 geboren wird, der Nach-
weis der ärztlichen Untersuchungen nach den
Rechtsvorschriften in der bisherigen Fassung.

(3) Für die Erlangung des zweiten Teiles der
Geburtenbeihilfe für Kinder, die vor dem 1. Juli
1987 geboren wurden, genügt der Nachweis der
ärztlichen Untersuchungen nach den Rechtsvor-
schriften in der bisherigen Fassung.

(4) Anspruch auf die Sonderzahlung (§ 32 Abs. 4
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der
Fassung des Artikels I Z 4 dieses Bundesgesetzes)
besteht für Kinder, die das vierte Lebensjahr nach
dem 31. Dezember 1986 vollenden. Für Kinder, die
nach dem 31. Dezember 1982 und vor dem 1. Mai
1984 geboren sind, genügt für die Erlangung der
Sonderzahlung, abweichend von der Bestimmung
im § 32 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes
1967 in der Fassung des Artikels I Z 4 dieses Bun-
desgesetzes, der Nachweis, daß das Kind zwischen
dem 46. und 52. Lebensmonat einmal ärztlich
untersucht wurde.

Artikel III

Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes
können bereits ab dem auf seine Kundmachung fol-
genden Tag erlassen werden; sie dürfen frühestens
mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in
Kraft gesetzt werden.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind
betraut:

1. hinsichtlich des §32 Abs. 5 des Familienla-
stenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung
des Artikels I Z 4 dieses Bundesgesetzes der
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Familie, Jugend und Konsumenten-
schutz,

2. im übrigen der Bundesminister für Familie,
Jugend und Konsumentenschutz.

Waldheim

Vranitzky

5 5 7 . Bundesgesetz vom 2. Oktober 1986, mit
dem das Marktordnungsgesetz 1985 geändert
wird (4. Marktordnungsgesetz-Novelle 1986)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie in den Art. II bis IV des vorliegenden Bun-
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desgesetzes enthalten sind, sowie deren Vollzie-
hung sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1988 auch in
den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar
von Bundesbehörden versehen werden.

Artikel II

Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 329/1986, wird geändert wie folgt:

1. § 11 Abs. 1 Z 1 und 2 lauten:
„1. für Trinkmilch, süß,

je Kilogramm 20,0 Groschen
2. für Trinkmilch, sauer, ste-

rile und ultrahocherhitzte
Milch sowie für Milch-
mischgetränke (Kakao-
milch, Schokolademilch,
Fruchtmilch, Fruchtjoghurt
und ähnliche)
je Kilogramm 50,0 Groschen"

2. In § 16 Abs. 6 erster Satz tritt an die Stelle des
Datums „15. Oktober 1986" das Datum „15. April
1987".

3. § 53 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Das verbleibende Beitragsaufkommen ist für
Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich
der Getreidewirtschaft und für Förderungsmaßnah-
men zugunsten von Ersatzkulturen des Getreide-
baues zu verwenden. Der Bund hat für diese Ver-
wendungszwecke dem Fonds über Verlangen Mit-
tel in der halben Höhe der jeweils fälligen Kosten
der durchzuführenden Maßnahmen zur Verfügung
zu stellen. Über die gesamten Mittel und über die
Durchführung der Maßnahmen verfügt der Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen.

(3) Der Fonds kann Kredite aufnehmen, um
nach Erschöpfung der Mittel im Sinne des Abs. 2
weitere notwendige Maßnahmen durchführen zu
können."

4. § 53 m Abs. 3 lautet:

„(3) § 53 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß."

5. § 53 m Abs. 4 und 5 entfallen.

Artikel III

(1) Die durch Art. II Z 1 geänderten Beitrags-
sätze sind erstmals für jene Mengen an Milch anzu-
wenden, für die die Beitragsschuld im Oktober
1986 entsteht.

(2) § 53 m Abs. 3 in der Fassung der 2. Markt-
ordnungsgesetz-Novelle 1986, BGBl. Nr. 208, ist
mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß der
Fonds an den Bund bis spätestens 31. Oktober 1986
insgesamt 46 Millionen Schilling überweist.

Artikel IV

(1) Dieses Bundesgesetz tritt
1. hinsichtlich des Art. II Z 1 und Art. III mit

1. Oktober 1986,
2. hinsichtlich des Art. II Z 2 mit 15. Oktober

1986 und
3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen des

Art. II mit 1. Jänner 1987
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung und
hinsichtlich der Art. II und III — soweit darin
nichts anderes bestimmt ist — der Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft betraut.

Waldheim

Vranitzky


